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II. Teil.

Gesetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz

im Jahre 1918.
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Gesetze und Verordnungen
betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1918.

A. Eidgenössische Erlasse.

I. Bundesratsbeschluß betreffend Änderung der Verordnung betreffend
die Kosten für Stellvertretung von Lehrern im Militärdienste. (Vom
25. Januar 1918.)

Der schweizerische Bundesrat.
gestützt auf den Bundesbeschluß vom 3. August 1914 betreffend

Maßnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechthaltung der
Neutralität;

auf den Antrag seines Militärdepartements,
beschließt:

Artikel 3 der Verordnung vom 14. Januar 1910 betreffend die
Kosten für Stellvertretung von Lehrern im Militärdienst erhält
folgende geänderte Fassung:

Die Festsetzung der Entschädigung für die Stellvertretung ist
Sache der Kantone, doch soll diese Entschädigung den Betrag von
Fr. 10 per Schultag niclit überschreiten. Für die Stellvertretung an
Gymnasien kann indessen die Entschädigung bis auf Fr. 12 per
Sehultag erhöht werden.

Dieser Beschluß tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1918 an in Kraft.

2. Bundesratsbeschluß betreffend das Verzeichnis der Schulen, deren
Reifezeugnisse für die Kandidaten der medizinischen Berufsarten
anerkannt werden. (Vom 22. Februar 1918.)

Der schweizerische Bundesrat,
auf Antrag seines Volkswirtschaftsdepartements,

beschließt:
In das in Artikel 5 der Verordnung vom 6. Juli 19015 betreffend

den Maturitätsausweis für die Kandidaten der medizinischen Berufsarten

vorgesehene Verzeichnis schweizerischer Schulen, deren auf
Grundlage des eidgenössischen Maturitätsprogramms ausgestellte
Reifezeugnisse bei den eidgenössischen Medizinalprüfungen anerkannt
werden, wird aufgenommen :

Altdorf: Kollegium Karl Borromäus.
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